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Abkürzungsverzeichnis

EDÖB Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter
KMU Kleine und mittlere Unternehmen
BÜPF Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und

Fernmeldeverkehrs
DNA Desoxyribonukleinsäure (engl.: deoxyribonucleic acid)

PFPDT Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
PME petites et moyennes entreprises
LSCPT Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et

télécommunication
ADN Acide désoxyribonucléique
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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Der Bundesrat muss die gesetzlichen Grundlagen für die Auswertung der codierenden
DNA-Abschnitte von Tätern schwerwiegend gewalttätiger Straftaten wie beispielsweise
Mord oder Vergewaltigung schaffen. Vor dem Hintergrund des schweren
Vergewaltigungsfalls von Emmen und dem nachfolgenden Massen-DNA-Test im Oktober
2015 forderte Nationalrat Albert Vitali (fdp, LU) in einer Motion, dass die
wissenschaftlichen Möglichkeiten in der Strafverfolgung bei schweren Gewalttaten
ausgeschöpft werden, um nicht aus falsch verstandenem Datenschutz Täterschutz zu
betreiben. Durch die Auswertung der codierenden DNA-Abschnitte – also persönlicher
Merkmale wie zum Beispiel Augen-, Haar- und Hautfarbe – könnte ein Täterprofil
erstellt werden, das aufwändige Massen-DNA-Tests unnötig machte. Beide Kammern
nahmen den Vorstoss stillschweigend an. 1

MOTION
DATUM: 14.12.2016
KARIN FRICK

Ende August 2019 eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zu einer Anpassung des
DNA-Profil-Gesetzes. Die Strafverfolgungsbehörden sollen aus einer am Tatort
gefundenen DNA-Spur nicht mehr nur das Geschlecht, sondern neu auch die Augen-,
Haar- und Hautfarbe, die biogeografische Herkunft und das Alter der Person
bestimmen dürfen. Ziel dieser sogenannten Phänotypisierung ist es, Ermittlungen und
Fahndungen fokussierter durchführen, den potenziellen Täterkreis eingrenzen und
Unbeteiligte rasch ausschliessen zu können. Eine Phänotypisierung soll auf Anordnung
der Staatsanwaltschaft und nur bei Verbrechen, d.h. Straftatbeständen mit einer
minimalen Strafandrohung von drei Jahren Freiheitsstrafe, durchgeführt werden
dürfen. Die Verwendung der Analyseergebnisse ist auf die Ermittlungen in einem
konkreten, aktuellen Fall begrenzt; sie sollen nicht in der DNA-Datenbank gespeichert
werden. Damit wird eine vom Parlament überwiesene Motion Vitali (fdp, LU; Mo.
15.4150) umgesetzt, die eine gesetzliche Grundlage für die Auswertung der codierenden
DNA-Abschnitte forderte. Weiter will der Bundesrat in Umsetzung des Postulats
16.3003 die Regelung zur Löschung von DNA-Profilen vereinfachen. Er sieht vor, dass
neu bereits im Strafurteil festgelegt werden soll, wie lange das DNA-Profil eines Täters
oder einer Täterin in der DNA-Datenbank aufbewahrt wird. Zudem soll die vom
Bundesstrafgericht für zulässig erklärte Ermittlungsmethode des erweiterten Suchlaufs
mit Verwandtschaftsbezug ausdrücklich im Gesetz verankert werden: Kann einer am
Tatort gefundenen DNA-Spur kein Treffer in der Datenbank zugeordnet werden, darf
geprüft werden, ob im System sehr ähnliche Profile, d.h. nahe Verwandte der gesuchten
Person, verzeichnet sind. Über eine Kontaktaufnahme zu den Verwandten können die
Strafverfolgungsbehörden anschliessend versuchen, die gesuchte Person ausfindig zu
machen.
In der Presse zeigte sich die Luzerner Staatsanwaltschaft entschlossen, die
Ermittlungen im sistierten «Fall Emmen» wieder aufzunehmen, sobald die neue
Gesetzesgrundlage in Kraft trete. Im Sommer 2015 hatte die Vergewaltigung einer
seither querschnittgelähmten jungen Frau in Emmen (LU), bei der der Täter trotz DNA-
Massentest bisher nicht gefunden werden konnte, eine öffentliche Debatte über die
DNA-Analyse als Ermittlungsmethode angestossen. Der Fall hatte auch am Ursprung der
Motion Vitali gestanden, die mit der vorgeschlagenen Gesetzesänderung umgesetzt
werden soll. Bedenken wegen des zusätzlichen Eingriffs in die Grundrechte äusserte
dagegen der EDÖB Adrian Lobsiger. Er zöge es vor, wenn die Phänotypisierung nur bei
schweren Verbrechen gegen Leib und Leben, die Freiheit oder die sexuelle Integrität
zulässig wäre und nicht von der Staatsanwaltschaft, sondern nur von einem
Zwangsmassnahmengericht angeordnet werden dürfte. Ausserdem betonte er die
eingeschränkte Genauigkeit der Phänotypisierung – bei blonden Haaren beispielsweise
sei die Vorhersage nur zu 69 Prozent zutreffend –, weshalb die Analyseergebnisse nicht
als Beweise missverstanden werden dürften. 2

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 28.08.2019
KARIN FRICK
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Mit der Revision des DNA-Profil-Gesetzes wurde die Motion Vitali (fdp, LU) für die
Schaffung gesetzlicher Grundlagen zur Auswertung der codierenden DNA-Abschnitte
erfüllt. Aus diesem Grund schrieben die eidgenössischen Räte die Motion im Mai bzw.
September 2021 ab. 3

MOTION
DATUM: 22.09.2021
CATALINA SCHMID

Innere Sicherheit

In der Herbstsession 2021 überwies der Nationalrat mit 120 zu 66 Stimmen ein 2019
eingereichtes Postulat Vitali (fdp, LU) – in der Zwischenzeit übernommen von Marcel
Dobler (fdp, SG) – mit der Forderung nach einem verhältnismässigen BÜPF. Als
unverhältnismässig sah der Postulant konkret die Pflichten an, die Anbieterinnen von
Fernmeldedienstleistungen durch das BÜPF auferlegt werden, sowie die dadurch
verursachten Kosten. Insbesondere für KMU seien diese Pflichten schwer stemmbar,
weshalb eine Entlastung geprüft werden müsse. Der Bundesrat soll in einem Bericht
Massnahmen aufzeigen, wie das BÜPF KMU-freundlicher umgesetzt werden könne. Der
Bundesrat hatte in diesem Postulat keinen Mehrwert gesehen und aus diesem Grund
dessen Ablehnung beantragt. Im Ratsplenum hatte Justizministerin Karin Keller-Sutter
zuvor ausgeführt, dass gegenwärtig vier Kategorien von Mitwirkungspflichtigen im
Gesetz verankert seien. Jedes KMU könne einen Herabstufungsantrag stellen und werde
mit grosser Wahrscheinlichkeit eine Pflichtenreduktion erhalten. 4

POSTULAT
DATUM: 21.09.2021
CATALINA SCHMID

1) AB NR, 2016, S. 550; AB SR, 2016, S. 1203; Kommissionsbericht RK-SR vom 14.11.2016; LZ, 19.3.16; BZ, 20.5.16; LZ, 22.12.16
2) Erläuternder Bericht zur Änderung des DNA-Profil-Gesetzes; Medienmitteilung BR vom 28.8.19; AZ, Blick, LT, NZZ, SGT,
29.8.19
3) AB NR, 2021, S. 773 ff.; AB SR, 2021, S. 929 ff.
4) AB NR, 2021, S. 1741 f.
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